Fragen und Antworten zum Konjunkturpaket II (Stand: 10.03.2009)

Vorbemerkung:

Die Antworten beruhen auf dem jetzigen Kenntnisstand der Regierung. Wir werden die Angaben laufend aktualisieren.

1. Wer ist zuwendungsberechtigt? 

Die möglichen Zuwendungsempfänger ergeben sich aus den jeweiligen Richtlinien. Im Regelfall sind es die Kommunen. 

2. Welche Förderbereiche sieht das bayerische Programm für die Kommunen 2009 bis 2011 vor? 
Im Einzelnen sieht das bayerische Programm für die Kommunen bzw. sonstige Zuwendungsempfänger 2009 bis 2011 folgende Förderbereiche vor (Gesamtinvestitionskosten Bayern):

a) Kommunale Bildung
Schwerpunkte sind:

· Energetische Sanierung von Schulen: rund 620 Millionen Euro

· Energetische Sanierung von sonstigen Bildungseinrichtungen wie Kindergärten und Weiterbildungseinrichtungen: rund 179 Millionen Euro

· Behinderteneinrichtungen und Heime: rund 48 Millionen Euro.

b) Kommunale Infrastruktur: 
Schwerpunkte sind:

· Krankenhausbaumaßnahmen und Energieeinsparung in den Krankenhäusern: 110 Millionen Euro

· Energetische Sanierung kommunaler Verwaltungsgebäude und sonstiger Infrastruktur: 90 Millionen Euro

· Städtebau und Dorferneuerung: 60 Millionen Euro

· Breitbandförderung: 50 Millionen Euro

· Lärmsanierung von kommunalen Straßen: 45 Millionen Euro

· Hochwasserschutz: 40 Millionen Euro.

3. Können für alle Investitionen Finanzhilfen gewährt werden? 
Finanzhilfen werden nur für zusätzliche Investitionen gewährt. Die Zusätzlichkeit seitens der Gemeinde ist gegeben, wenn 
· die Maßnahme oder die gesondert zu betrachtenden selbständigen Abschnitte davon nicht vor dem 27.01.2009 begonnen wurden, 

· deren Gesamtfinanzierung noch nicht durch eine vor dem 27.01.2009 amtlich bekanntgemachte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan gesichert ist, 

· die Zusätzlichkeit nach §3a ZuInvG von der Gemeinde entsprechend bestätigt bzw. nachgewiesen wird. 

4. Gibt es ein Windhundverfahren? 
Nein, sondern die Regierungen werden im April die Anträge nach objektiven Kriterien wie Zusätzlichkeit der geplanten Investition, Finanzkraft, Nachhaltigkeit der Maßnahme und sonstigen Qualitätskriterien beurteilen.

5. Gibt es eine Frist für die Antragstellung? 
Anträge können bei der Regierung von Unterfranken bis Ende März gestellt werden. Dies ist allerdings keine Ausschlussfrist. Sollte eine längere Vorlaufzeit erforderlich sein, können noch bis Ende April Anträge nachgereicht werden.
6. Was muss bei der Antragstellung noch beachtet werden? 
Es sind - je nach Programm – die Bewerbungs- bzw. Antragsformulare mit den notwendigen Anlagen zu verwenden. Die Antragstellung erfolgt grundsätzlich bei der Regierung von Unterfranken, für Maßnahmen der Dorfentwicklung erfolgt sie beim Amt für ländliche Entwicklung, für Werkstätten für behinderte Menschen beim Zentrum Bayern für Familien und Soziales.

7. Wie ist das weitere Verfahren? 
Das Antragsverfahren ist zweistufig: Zunächst müssen bis Ende März die Interessenten einen sog. Bewerbungsbogen mit den dort angegebenen aussagekräftigen Unterlagen einreichen. 

Sollten die Kommunen mehr Zeit z.B. für ergänzende Unterlagen benötigen, können diese auch noch im April nachgereicht werden. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die regierungsinterne Prüfung und die Abstimmung der eingereichten Bewerbungen mit dem Beirat spätestens Ende April / Anfang Mai abgeschlossen sein müssen. 
Die Bewerbungsphase endet im besten Falle mit der Aufnahme ins Programm, ab der  – soweit Konjunkturpaket II –  förderunschädlich bereits mit der Maßnahme begonnen werden kann. Allerdings begründet das noch keinen Rechtsanspruch auf Förderung; der entsteht erst, wenn – in einer zweiten Stufe – nach der eigentlichen Antragsprüfung der konkrete Bewilligungsbescheid erteilt ist.
Wegen der Einzelheiten wird auf das Grundsatzschreiben des Bayerischen Innenministeriums vom 06.03.2009 Bezug genommen.
8. Gibt es eine Sonderregelung für finanzschwache Kommunen? 
Finanzschwache Kommunen sollen besonders berücksichtigt werden. Ihr Eigenanteil kann in einigen Programmen auf bis zu 10 Prozent gesenkt werden.

9. Wie sind die Förderkonditionen?
Für bestehende Programme, die durch das Konjunkturpaket lediglich verstärkt werden, gelten die bestehenden Förderkonditionen und -sätze fort. Für neue Maßnahmen gelten die von den jeweiligen Ministerien bekanntgegebenen Förderrichtlinien. 

10. Wie lange stehen die Mittel zur Verfügung?
Die Mittel müssen in den Jahren 2009 bis 2011 verwendet werden. Im Jahre 2011 können Finanzhilfen nur für Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die noch 2010 begonnen wurden und bei denen im Jahr 2011 ein selbstständiger Abschnitt des Investitionsvorhabens abgeschlossen wird.
11. Gibt es vergaberechtliche Erleichterungen? 
Zur beschleunigten Umsetzung von Investitionen hat die Bundesregierung am 27. Januar 2009 beschlossen, für zwei Jahre das Vergaberecht zu vereinfachen. Beschränkte Ausschreibungen und freihändige Vergaben sollen vermehrt zum Zuge kommen. Ohne Nachweis eines Ausnahmetatbestandes können für Bauleistungen Beschränkte Ausschreibungen bis zum Auftragswert von 1 Mio. Euro und Freihändige Vergaben bis zum Auftragswert von 100.000 Euro durchgeführt werden. Für die Dienst- und Lieferleistungen können Beschränkte Ausschreibungen oder Freihändige Vergaben bis zum Auftragswert von 100.000 Euro durchgeführt werden. Für Vergaben ab Erreichen der EU-Schwellenwerte (5,15 Mio. Euro für Bau- und 206.000 Euro für Dienst- und Lieferleistungen) können die Fristen im Vergabeverfahren wegen Dringlichkeit aufgrund des außergewöhnlichen Charakters der gegenwärtigen Wirtschaftslage deutlich verkürzt werden. 
Diese Regelungen wurden in Bayern mit der Bekanntmachung der Bayer. Staatsregierung vom 03.03.2009 "Beschleunigung von Vergabeverfahren in den Jahren 2009 und 2010" umgesetzt. 

